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II~.4r5"1f . der, Beilagen zu A~:ter:('IgTapr,:5chcn Protokollen des Nationalrates 

Xl1. Gesetzgebungsperiode 

_'.' DER BUNDESMINISTER 
FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 010.119 - Parl./71 Wien, am 7. September 1971 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010"'J i e n 

nie schriftliche parlamentarische Anfrage 

c~ Nr.'766/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Halderund 

Genossen am 9. Juli 1971 an mich richteten, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1, 2 und 4) Grundsätzlich habe ich 
-

gegen die Vorschläge der Verwaltungsreformkommission 

über das Hochschulwesen nichts einzuwenden. Es ist 

jedoch darauf hinzu~~i~en, daß diese. Vorschläge einer­

seitsnichts Neuesenthalten und andererseits so all-, 

gemein gehalten sind, daß aus ihnen für dieReform des 

Hochschulwesens kaum etwas .zu gewinnen ist. Ich stimme 

mit ~en Vorschlägen der Verwaltungsreformkommission 
' .. ,-' . ' 

nacff:Ma~gabefolgen~er Bemerkungen überein: ," " 

o Es ist selbstverständlich,daß die Förderung der Hoch­

schulen unter Ber{1cksichtigung der sehr unterschied~", .. ,.. <;;/ .... 

"lichen' Sltuation in sachlic'her und personeller Hin­

sicht~entsprechend den Anforderungen der modernen 

"Wissenschaft sowie cer gesamten Gesellschaft überhaupt­

Zu e~folgen hat. Es ist richtig, daß an den Hochschulen 

Leh~er-~. Raum- und Ausstattungsbedarf nicht linear,' 
sondern~'sehr differenzi~rt g~stellt i~t. 

" I . 
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In diesem Zusammenhang verweise ich 

auf die liber meinen Auftrag erstmals durchgefUhrte 

Erhebung zur Verbesserung des Dotationssysterns an 

den wissenschaftlichen Hochschulen österreichs, mit 

welcher Aktion erstmals ein differenzierter finan­

zieller Bedarf erhoben werden soll. 

o Die 20. Gehaltsgesetz~Novelle nimmt bei der Neufäs­

surig des § 51 des Gehaltsgesetzes 1956 rUr die Be­

messung der KOllegiengeldabgeltung einer Mindestlehr­

verpflichtung von sechs Wochenstunden fUr Hochsehul­

professoren an • 

. Eine endgUltige Regelung wird im Rahmen 

de~ Neuregelung des Dienstrechtes der Hochschulpro­

fessoren zu erfolgen haben. 

o Nach der gegenwä~tig geltenden Verordnung über die 

Nebentätigkeit der Hochschullehrer vom 18. April 1939, 
DRGBI~ I S 797 Ziffer 1 Abs. 1 sind Konsulenten- und 

Gut~chtertätigkeiten nicht genehmigungspflichtig. 

Als eine der flankierenden Massnahmen 

wurde jedoch gemeinsam mit dem Diskussionsentwurf 

für ein UniversitMts-Organisdtionsgesetz eine zeit­

gemässe Neuregelung der Nebentätigkeit der Hochschul­

lehrer in Aussicht ,gestellt. 

o A~f die Einhaltung der Urlaubsvorschriften für Hoch­

schullehrer auch fUr Vortragsreisen und zur Teilnahme 

an Kongressen während des Studienjahres wurde durch 

mehrere Erlässe u.a. durch den Erlass des da~aligen 
I 

Bundesministeriums für Unterricht vom 28: Mai 1968, 
Zl. 98:893-1/5/68, ausdrücklich hingewiesen. 

oIn dem vom Bund~skanileramt zur Begutachtung versendeten 

Bundesgesetz,mitdemBestimmungen abe~.die Ausschreibung 

bestimmter leitender Funktionen getroffen werden (Aus­

schr~ibungsgesetz), sind auch Bestimmungen über die 

Ausschreibung fUr Hochschullehrer-Dien~tposten enthalten. 
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o Maßnahmen znr Neuordnu:l[~ des Berufungsverfahrens 

'enthält der Diskussionsentwurf eines Universitäts-

Organisationsgesetzes. 

o GrundsätzefUr die Gestaltung der Institute enthält 

derDiskussionsentwurf eines Univers1.täts-Organisa­

tionsgesetzes ... 

o Haßnahmen ZlU' Koordini.el1 ung d~?s Bibliothekswesens 

sind im Gange. Eirie von mir eingeietzte Kommission 

für Bibliotheksreform behandelt di0 damit zusammen­

hängenden Probleme. Der·Diskussionsentwurf eines 

Universitäts-Organisationsgesetzes enthält diesbe­

zügliche Aussagen. 

o Auf den Diskussionsentwurf eines Universitäts-Orga­

nisationsgesetzes ist zu verweiseri. Schon derzeit wer-

den auf Grund eines vom tundesministerium für Wis­

senschaft und Fqrschung ausgearbeiteten Musterstatuts 

Rechenzentren als SenatsinstitutB betrieben. 

o Die Konzentrierung des Verrechnungswesens ist seit 

langem ein Anliegen der Hochschulverwaltung. An eini­

gen Hochschulen ist die Konzentration durchgeführt, 

an anderen wurden bedeutende Fortschritte .erzielt. 

,Die von mir einge~etzte Kommission für Verwaltungs­

refofm b~~chäft~ßt sich mit der Anwendung von Daten-

v~rarbeitungsanlagen an den Quästuren. 

o Eine üb~~aus wichtige Frage im ~ah~en der Hochschul~~~' ~. 

reformist die Verwaltungsreform, die·eine Entlastung 

des wissenschaftlichen Personals von Verwaltungsauf;" 

gaben ~it sich bringen soll. ni~ N~uordnung der Hoth­

schulstruktur macht' zu dieser Frage als einem zentr'a-

len Anliegen wichtige Vor~1chläge. 

. I . 
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Zahlreiche. zunächst als Verwaltungsre­

form-Experimente begonnene Aktionen haben Erfolge 

' .. aUfgewiesen; insbesondere sei in diesem Zusammen­

hangauf den laufend er\~eiterten Einsatz von EDV 

an -de~Hobhschulen hingewiesen. 

o Die ~emerkungen liber das Assistentenprbblem ent­

halten nicht mehr als eine Selbstverständlidhkeit. 

'0 Die im Juli vom Nat~onalrat verabschiedete Novelle 

zum Stu~ienfar~erungsgeset~ wird es ermöglichen, 

die Bearbeitung der Studienbeihilfenfälle auf EDV 

um~ust'ellen; . wodurch in der Folge eine raschere und 
. " '.: : 

gleich~äßige Bearbeitung aller Ansuchen erfolgen soll. 

Es.~ird diese Umstellung sowohl im Interesse der 

Verwaltungsreform als. auch .der Rechtssicherheit 
.. ~·i.l. . 

llegen. 

o Auch die Ver~irlfachllngdE::r Erledigung von Personal ..... 

angelegenheit~n ist. seit langem Anliegen d~r Hoch­

sch~lv~rwaltung. So wird u.a. die Durchführung der. 

19. und .20~ Gehaltsgesetz-Novelle bezüglich der Hoch­

schulassistenten mit Datenverarbeitungsanlagen durch­

geführ,-t. We i ters wurde durch die Verordnung BGB1. 

Nr. 112/1970 die Aufnahme von Vertragsassistenten, 

wissenschaftlichen Hilfskräften und Demonstratoren 

den~akademischen B~hörden Ubertragen. 

ad } und 5) Soweit die unt~r 1, 2 u. 4 
angeführten Angeleg~~heiten ei~er gesetzlid1e~'R~g~lung 
~edürfen und die Zuständigkeit des Bundesministeriums 

·für';.1;lissens.chaft' und .. Forschung gegeben ist, werden'. 

entsprechende G.esetze.svorlagen - soweit dies nicht 

:schon erfolgt ist (Studienförderungsgesetz-Novelle) -

VOIn- BG~desm.inisteriUln fUr ·Hissenschaft und Forschu.ng 

ausgearbeitet und dem Nationa.lrat vorgelegt. 
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Ein sehr wesentlicher Teil wird im Rahmen der Hoch­

schulstrukt:v.rreforlnbemUhune;en u.a. auch in der P3.rla-

. 'mEmtarischen HochschulrefortnKOmmission gegenwärtig 

erörtert. Vom Verlauf der gegenwärtig noch im Gange 

b~findlichen Hoch~chulreformberatungen wjrd auch 

die Vorlage konkr~ter legistischer Vorschläge an 

den Nationalrat abhängen. 

Eine von mir eingesetzte Hochschulver-

waltungsreformk6mmission .] •. r· t­
.0 v beauftragt, Vorschläge 

zur Verwaltungsreform an öen Hochschulen zu 

erarbeiten. 
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